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Grusswort

liebe MitbürGerinnen und MitbürGer,
liebe bauinteressierte,

Nagold ist für all die Menschen ein passender 
Wohnort, die die Zukunft im Blick haben – für 
qualifizierte Fachkräfte ebenso wie für Familien. 
Die Qualität menschlicher Begegnungen, unsere 
starken Wirtschaftsunternehmen, die Bildungs-
einrichtungen vor Ort und nicht zuletzt die ein-
zigartige Verbindung von Natur und Stadt („Grü-
ne Urbanität“) sind Standortvorteile, die viele 
Menschen überzeugen. Nagold wird für seine 
hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität besonders 
geschätzt, das kulturelle Angebot gilt als ausge-
sprochen attraktiv. 

Die Stadt wird der steigenden Nachfrage nach 
Wohnbauplätzen durch die Erschließung von 
weiteren Baugebieten sowohl in der Kernstadt 
als auch in den Stadtteilen Rechnung tragen. 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer 
Internetseite www.nagold.de, auf der Sie unter 

anderem auch die Nagolder Bauplatzbörse fin-
den. Nützen Sie diese Angebote und suchen Sie 
den persönlichen Kontakt mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Wir 
unterstützen Sie sehr gerne bei Ihrem Wunsch, in 
unserer Stadt oder in den Stadtteilen ein Eigen-
heim zu errichten oder zu erwerben.

Die Broschüre hält für Sie weitere wichtige In-
formationen rund um das Thema Bauen bereit. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg zu 
den eigenen „vier Wänden“ und grüße Sie sehr 
herzlich

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Großmann | Oberbürgermeister
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1. PlanunG und vorbereitunG des bauvorhabens

Wollen Sie ein Grundstück bebauen oder eine vor-
handene Bebauung ändern? Dann müssen Sie sich 
zuerst darüber informieren, ob und wie Sie auf dem 
Grundstück bauen dürfen beziehungsweise welche 
Vorgaben Sie bei einer Änderung, Erweiterung oder 
gegebenenfalls Neubebauung des Grundstücks be-
achten müssen. Ziehen Sie bereits in diesem Stadi-
um einen Architekten hinzu und führen Sie erste 
Gespräche mit den zuständigen Behörden.

Zur Planung Ihres Neubaus gehört zunächst die 
Auswahl des Grundstücks. Überlegen Sie sich, wel-
che Anforderungen Sie an Lage, Umgebung und 
an das Grundstück selbst stellen und klären Sie die 
planungsrechtlichen Vorgaben durch die Gemein-
de, in der das Grundstück liegt.

Nicht unerheblich ist es auch zu klären, ob das 
Grundstück bereits erschlossen ist (z.B. ob auf dem 
Grundstück bereits ein Kanal-, Strom- und Gas-
anschluss vorhanden ist). Weitere Informationen 
dazu finden Sie im Abschnitt 3.3 „Baulander-
schließung“.

An wen Sie sich wenden können, um bei der Pla-
nung des Gebäudes professionelle Unterstützung 
zu erhalten, lesen Sie im Abschnitt 4.1

In der Bauplatzbörse der Stadt Nagold auf www.
nagold.de finden Sie private und städtische Bau-
plätze. Nähere Informationen darüber, was Sie 
beim Umbau eines Gebäudes beachten sollten, 
finden Sie im Kapitel 4.2 „Umbau/Sanierung/Mo-
dernisierung“.

Mithilfe der verschiedenen Pläne (Bebauungs-, Flä-
chennutzungsplan), gesetzlichen Regelungen und 
Unterlagen können Sie sich ein Bild davon machen, 
welche Vorgaben für das Grundstück gelten und 
bei einer Bebauung eingehalten werden müssen. 
(Abschnitt 5)

©
 d
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2. baufinanzierunG und förderunGen

Im Rahmen der Förderprogramme von Bund 
und Land können Sie beim Bau oder Erwerb von 
Wohneigentum unterstützt werden. Auch wenn 
Sie bestehenden Wohnraum ändern, erweitern 
oder modernisieren wollen, gibt es Fördermög-
lichkeiten.

Auskünfte zu den Förderangeboten nach dem Lan-
deswohnraumförderungsprogramm erteilen unser 
Baurechtsamt, die Wohnraumförderungsstelle 
beim Landratsamt Calw und die Landeskreditbank 
Baden-Württemberg – Förderbank (L-Bank).

Als privater oder gewerblicher Bauherr können 
Sie über das Portal „Energiesparförderung Ba-
den-Württemberg“ im Internet das für Ihre Sa-
nierungsmaßnahme geeignete Förderprogramm 
finden. Dafür müssen Sie online lediglich einen 
Fragenkatalog beantworten, der zu einer Auswahl 
an Programmen führt, die Sie für die geplante Sa-
nierungsmaßnahme beantragen können.

Die Hausbanken beraten Sie zudem über die 
Bundesförderung nach den Programmen der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und über 
die Landesprogramme zur Energieeffizienzfi-
nanzierung.
Auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) bietet Förderprogramme an.

Weitere Hinweise finden Sie auch in der Broschüre 
„Förderprogramme im Energiebereich für Wohn-
gebäude in Baden-Württemberg (Bundes- und 
Landesprogramme)“ des Umweltministeriums. 
Darin enthalten ist auch eine tabellarische Kurz-
übersicht.

„Förderprogramme im Energiebereich für mittel-
ständische Unternehmen“ finden Sie in der gleich-
namigen Broschüre des Umweltministeriums. Für 
Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen ge-
werblicher Bauten können Unternehmen in vielen 
Fällen finanzielle Unterstützung erhalten.

Darüber hinaus stellt das Umweltministerium eine 
Übersicht über die „Förderprogramme im Energie-
bereich für Kommunen“ zur Verfügung.

Checklisten zur effektiven Finanzierungsplanung 
Ihres Bauvorhabens bieten Ihnen die KfW För-
derbank und der Bundesverband Verbraucher-
zentralen.

© fox17 - Fotolia.com
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3. das Grundstück

3.1 auswahl des Grundstücks

Bei der Auswahl des Grundstückes sollten Sie sich 
zunächst überlegen, welche Kriterien (z.B. Größe, 
Lage, Infrastruktur) es erfüllen muss, um Ihren Be-
dürfnissen gerecht zu werden.

Des Weiteren ist entscheidend, ob Sie das Grund-
stück auch so nutzen dürfen, wie es Ihren Vorstel-
lungen entspricht. Wenn Sie ein unbebautes Grund-
stück bebauen möchten, müssen Sie abklären, ob 
das Vorhaben den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Maßgebende Vorschriften für das Baurecht finden 
Sie im Baugesetzbuch, in der Baunutzungsverord-
nung, der Landesbauordnung und den speziellen 
Gesetzen (z.B. wasserrechtliche Vorschriften im 
Wassergesetz).

Informationen über das Grundstück enthalten 
der Bebauungsplan, das Baulastenverzeichnis, das 
Grundbuch, der Flächennutzungsplan und das 
Liegenschaftskataster. In diese Unterlagen sollten 
Sie unbedingt Einsicht nehmen, wenn Sie sich für 
ein konkretes Grundstück interessieren.

•  Im Flächennutzungsplan stellt die Verwal-
tungsgemeinschaft Nagold die beabsichtigte 
städtebauliche Entwicklung in den Grund-
zügen dar. Aus dem Plan kann beispielsweise 
abgelesen werden, wo Wohnbauflächen, Ge-
werbe- und Industriebauflächen, Grünflächen 
oder Verkehrsflächen geplant sind. In der 
dazugehörigen Begründung werden die Plan-
aussagen erklärt.
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3. das Grundstück

•  Der Bebauungsplan gibt Auskunft darüber, in 
welcher Weise ein Grundstück bebaubar ist. Sie 
finden beispielsweise Festsetzungen zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Anzahl der Ge-
schosse und der zulässigen Dachform. Beachten 
Sie aber, dass es nicht für jedes Baugebiet einen 
Bebauungsplan gibt. Hat die Gemeinde für das 
Gebiet, in welchem Ihr Grundstück liegt, kei-
nen Bebauungsplan aufgestellt, muss sich das 
geplante Vorhaben in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen. Liegt Ihr Grundstück im 
Außenbereich, kommt eine Bebauung regelmäßig 
nicht in Betracht.

•  Das Baulastenverzeichnis gibt Auskunft darüber, 
welche öffentlich-rechtlichen Belastungen auf 
einem Grundstück ruhen. Dies kann beispielswei-
se eine Zufahrtsbaulast sein (über Ihr Grundstück 
führt die Zufahrt zu einer öffentlichen Straße) 
oder eine Abstandsflächenbaulast für ein ande-
res Grundstück (Sie haben die Abstandsfläche 
des Nachbargrundstücks übernommen). Baulas-
ten stellen reale Belastungen des Grundstückes 
dar und sind daher ein wertbeeinflussender Fak-
tor beim Erwerb eines Grundstückes.

•  Das Grundbuch gibt Auskunft über die Rech-
te, die an einem Grundstück bestehen. In das 
Grundbuch wird beispielsweise eingetragen, 
wer Eigentümer eines Grundstücks ist. Aus dem 
Grundbuch ist aber auch ersichtlich, ob Lasten 
und Beschränkungen bestehen, wie beispiels-
weise Grunddienstbarkeiten (z.B. wenn Sie als 
Eigentümer eines Grundstücks Ihrem Nachbarn 
gestatten, sein Abwasser über Ihr Grundstück 
zu leiten) und beschränkte persönliche Dienst-
barkeiten, Auflassungsvormerkungen und Ver-
fügungsbeschränkungen (Insolvenz- und Tes-
tamentsvollstreckervermerke und Ähnliches). 
Außerdem kann dem Grundbuch entnommen 

werden, ob auf dem Grundstück Hypotheken 
oder Grundschulden lasten.

•  Das Liegenschaftskataster ist der flächende-
ckende Nachweis aller 9 Millionen Flurstücke 
und 5 Millionen Gebäude im Land. Es dient 
zusammen mit dem Grundbuch zur Sicherung 
des Eigentums an den Liegenschaften und ge-
währleistet, dass die Flurstücksgrenzen in der 
Örtlichkeit jederzeit mit hoher Genauigkeit 
bestimmt werden können. Das Liegenschafts-
kataster wird von der unteren Vermessungsbe-
hörde beim den Landratsamt Calw geführt und 
durch Liegenschaftsvermessungen auf dem 
Laufenden gehalten.

3.2 Grundstückskauf

Grundstücksangebote finden Sie im Internet oder 
in Zeitungen. Wenn Sie nicht viel Zeit für eine Su-
che aufwenden können oder möchten, können Sie 
sich auch an einen Immobilienmakler wenden, der 
für Sie passende Grundstücksangebote sucht.
Makler verlangen für die Vermittlung von Grund-
stücken eine Provision. Diese ist allerdings eine Art 
Erfolgshonorar - das heißt, Sie müssen nur eine 
Provision zahlen, wenn es auch tatsächlich zum 
Abschluss eines Kaufvertrags kommt. Stellen Sie 
dies gleich zu Beginn der Geschäftsverbindung 
mit dem Makler klar.

3.2.1 VORINFORMATION ÜBER DAS GRUNDSTÜCK

Bevor Sie ein Grundstück kaufen, sollten Sie sich 
so gut wie möglich darüber informieren. Verlassen 
Sie sich dabei nicht nur auf die Angaben im Ver-
kaufsinserat. Sie sollten sich das Grundstück auch 
vor Ort ansehen.

Wenn Sie ein Grundstück gefunden haben, das Ih-
ren Vorstellungen entspricht, sollten Sie zuerst das 
Grundbuch einsehen beziehungsweise eine Ab-
schrift aus dem Grundbuch verlangen. Die Grund-
bucheinsicht vor dem Kaufvertrag ist wichtig, da 
im Grundbuch Belastungen (z.B. Hypotheken, We-
gerechte), die auf dem Grundstück lasten, einge-
tragen sind. Damit können Sie vermeiden, dass Sie 
unwissentlich ein eigentlich wertloses oder hoch 
belastetes Grundstück kaufen.

Wenn Sie ein belastetes Grundstück kaufen möch-
ten, können Sie auch mit dem Verkäufer vereinba-
ren, dass Sie als Käufer die Belastungen tilgen und 
an den Verkäufer nur den Differenzbetrag zum 
vereinbarten Kaufpreis zahlen.

Wenn Sie ein land- oder forstwirtschaftliches 
Grundstück kaufen wollen, benötigen Sie eine Ge-
nehmigung der unteren Landwirtschaftsbehörde.

Achtung: Besonders bei auf den ersten Blick güns-
tigen Grundstücksangeboten sollten Sie vorsichtig 
sein. Informieren Sie sich genau, ob das Grund-
stück auch in Zukunft seinen Wert behalten wird. 
Klären Sie, was im Preis für das Grundstück inbe-
griffen ist und welche Kosten eventuell zusätzlich 
auf Sie zukommen.

3.2.2 KAUFVERTRAG UND EIGENTUMSERWERB

Der Kaufvertrag über ein Grundstück muss nota-
riell beurkundet werden. Die Gemeinde kann in 
bestimmten Fällen ein Vorkaufsrecht ausüben.

Achtung: Der Abschluss eines Kaufvertrags macht 
Sie noch nicht zum Eigentümer des Grundstücks. 
Erst mit der Auflassung und der Eintragung ins 
Grundbuch geht das Grundstück in Ihr Eigentum 
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über. Theoretisch kann der Verkäufer das Grund-
stück bis zur Eintragung auch noch an jemand 
anderen verkaufen.

Um zu verhindern, dass durch ein unredliches 
Verhalten des Verkäufers Ihr Eigentumserwerb 
verhindert wird, sollten Sie auf der Bestellung 
einer sogenannten „Auflassungsvormerkung“ 
im Grundbuch bestehen. Diese bewirkt, dass alle 
danach erfolgten Eintragungen Ihnen gegenüber 
unwirksam werden, und Sie das Grundstück so er-
halten, wie im Kaufvertrag vereinbart wurde.

Durch die Auflassungsvormerkung sind Sie nicht 
nur gegen vertragswidriges Verhalten des Ver-
käufers, sondern – sofern nach Abschluss des 
Kaufvertrags ein Insolvenzverfahren gegen ihn 
eröffnet wird – auch gegen den Zugriff seiner 
Gläubiger oder seines Insolvenzverwalters auf 
das Grundstück geschützt. Sollte der Verkäufer 
nach Kaufvertragsabschluss eine Hypothek oder 
Grundschuld auf das Grundstück aufnehmen, 
verhindert die Auflassungsvormerkung, dass Sie 
dafür einstehen müssen.

3.2.3  GRUNDERWERBSTEUER  
UND EINTRAGUNG IM GRUNDBUCH

Für die Grundbucheintragung benötigen Sie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes.
Dafür muss der Notar zunächst den Grund-
stückskauf beim Finanzamt anzeigen. Daraufhin 
erhalten Sie einen Bescheid über die Höhe der 
Grunderwerbsteuer. Als Bescheinigung über die 
Zahlung der Grunderwerbsteuer erhalten Sie die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Am Ende der Kaufabwicklung steht die Eintragung 
ins Grundbuch.

3.3.4 ERWERB EINES BEBAUTEN GRUNDSTÜCKS

Statt ein geeignetes Baugrundstück für Ihr Neubau-
vorhaben zu suchen, können Sie auch ein bereits 
bebautes Grundstück erwerben. In diesem Fall müs-
sen Sie sich nicht um Baugenehmigungen, Erschlie-
ßungen und um die Baudurchführung kümmern 
(vorausgesetzt, dass Sie keine verfahrenspflichtigen 
baulichen Veränderungen durchführen wollen).

Für bebaute Grundstücke liegen die Preise in der 
Regel höher als für unbebaute, da auch der Wert 
des Gebäudes zum Kaufpreis mit hinzugerechnet 
wird. Dadurch ist beispielsweise auch die Grund-
erwerbsteuer höher, da zu deren Ermittlung der 
Kaufpreis zugrunde gelegt wird.

tiPP: Folgende Informationen sollten Sie vor dem 
Erwerb eines bebauten Grundstücks einholen:

•  Informieren Sie sich vor dem Kauf sorgfältig 
darüber, welchen Wert die vorhandene Bausub-
stanz für Ihr Vorhaben hat, welche Zusatzkosten 
ungefähr für eventuell erforderliche Planungen 
und Genehmigungen, weitere Erschließungs-
maßnahmen sowie andere Baukosten zu erwar-
ten sind.

•  Mit dem Eigentumserwerb gehen alle Rechte 
und Pflichten bezüglich eines Bauwerks auf den 
neuen Eigentümer über. Informieren Sie sich 
deshalb beim Kauf eines bebauten Grundstücks 
rechtzeitig darüber, ob der Verkäufer die bau-
rechtlichen Vorschriften beachtet hat.

Beachten Sie, dass Sie auch ein bebautes Grund-
stück nur gemäß dem Bebauungsplan neu be-
bauen und nutzen dürfen. Für einen Abbruch und 
Neubau sind deswegen die gleichen Genehmigun-
gen und Verfahren nötig wie beim Bau auf einem 

unbebauten Grundstück. Auch wenn Sie keinen 
Neubau errichten, das vorhandene Gebäude je-
doch baulich oder bezüglich seiner Nutzung ver-
ändern wollen, ist unter Umständen ein Genehmi-
gungs- oder Kenntnisgabeverfahren erforderlich.
Informieren Sie sich auch, welche rechtlichen Ver-
fahren für Bauvorhaben notwendig sind.

Stellen Sie im Falle bestehender baulicher Anlagen 
auf dem Grundstück, an deren Erhalt Sie interes-
siert sind – zumindest im Zweifelsfall – bei unserer 
Baurechtsbehörde sicher, dass diese rechtmäßig 
errichtet wurden.

3.3 baulanderschliessunG

Bevor Sie ein unbebautes Grundstück kaufen, soll-
ten Sie sich bei uns und den Versorgungsnetzbetrei-
bern erkundigen, ob es erschlossen ist und welche 
Kosten gegebenenfalls auf Sie zukommen können. 

Das sind beispielsweise Kosten für den Anschluss an

• das öffentliche Straßennetz,

• die öffentliche Kanalisation,

• das Wasser-, Gas- und Stromleitungsnetz und

• das Telefonnetz und das Kabelfernsehen.

Schuldner ist, wer beim Entstehen des Beitrags 
(Regelung in der Satzung der Gemeinde) oder bei 
der Bekanntgabe des Bescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist.

Ihr Bauvorhaben muss an die öffentlichen Versor-
gungseinrichtungen angeschlossen sein.

Die Stadt Nagold erhebt entsprechend der ge-
setzlichen Vorgaben für die erstmalige endgültige 

3. das Grundstück
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Herstellung von einzelnen nicht leitungsgebun-
denen Erschließungsanlagen (z.B. für öffent-
liche Straßen, Wege, Parkflächen, Grün- und 
Lärmschutzanlagen) Erschließungsbeiträge. Der 
Beitrag richtet sich nach den tatsächlich anfal-
lenden Kosten. Die Einzelheiten regeln die ent-
sprechenden in Satzungen. Bereits mit Beginn 
der Herstellung der Erschließungsanlagen kann 
die Gemeinde von Ihnen eine Vorauszahlung auf 
den Erschließungsbeitrag verlangen.

Außerdem müssen Sie folgende Kosten einplanen:

• Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Der Abwasserbeitrag ist ein ähnlicher Beitrag 
wie der Erschließungsbeitrag. Damit wird die 
Herstellung von öffentlichen Abwasseranlagen 
(z.B. öffentliche Kanäle, Kläranlagen und Re-
genrückhaltebecken) finanziert. Hierbei werden 
die umlagefähigen Kosten auf die Begünstigten 
umgelegt. Die Höhe des Abwasserbeitrags ist in 
unserer kommunalen Abwassersatzung geregelt.

Für die Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung Ihres Grundstückes sind unsere Stadtwerke 
zuständig. Hier erhalten Sie alle hierzu erforder-
lichen Informationen.

•  Kanalhausanschlusskosten
    Von Ihrem Wohnhaus muss ein Anschluss an 

die öffentliche Kanalisation gelegt werden. Die 
dabei anfallenden Kosten müssen Sie als Grund-
stückseigentümer tragen.

•  Wasser-, Gas- und Stromleitungen  
sowie deren Hausanschlusskosten

    Diese Leitungen liegen in der Regel in den Stra-
ßen, von wo aus die einzelnen Hausanschlüsse 
abgehen. Die Kosten der Erstellung einer Haupt-
leitung und die einzelnen Anschlüsse für Gas, 
Strom und Wasser werden in der Regel durch 
eine Umlage finanziert. Nachdem Sie an das 
Netz angeschlossen worden sind, können Sie 
Strom und Gas über spezielle Versorgungsun-
ternehmen beziehen. Mit diesen schließen Sie 
einen individuellen Vertrag. Aufgrund der Libe-
ralisierung des Strommarktes können Sie Ihren 

Stromanbieter frei wählen. Genaue Informatio-
nen hierzu erhalten Sie von Ihrem Energiever-
sorgungsunternehmen.

• Telefonanschluss und Kabelfernsehen
    Die Telefonleitung und die Leitung für das Kabel-

fernsehen müssen eventuell neu verlegt werden. 
Erkundigen Sie sich frühzeitig bei Ihrem Telefon- 
beziehungsweise Kabelanbieter, welche Kosten 
Ihnen entstehen. Die Telefonleitung wird in der 
Regel von der Telekom kostenlos zu Ihrem Haus 
verlegt. Sie müssen nur die Kosten für die An-
schlüsse im Gebäude tragen. Für die Verlegung 
der Leitungen für das Kabelfernsehen müssen in 
der Regel Sie die Kosten tragen.

3. das Grundstück
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4. PlanunG der bauMassnahMe

4.1 bau eines neuen Gebäudes

Die Art des Gebäudes (z.B. Fertig-, Massiv-, Block-, 
Bausatz- oder Ausbauhaus) wird in baurechtlichen 
Vorschriften nicht geregelt – dies entscheiden Sie 
nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

In der Regel ist es die Aufgabe eines Architekten 
beziehungsweise Ingenieurs, Sie als Bauherrn bei 
der Entwicklung und Planung des Bauvorhabens 
zu beraten.

Der Architekt kann aber auch folgende Aufgaben 
übernehmen: Angebote einholen, Hilfestellung bei 
der Auswahl von fachkundigen Unternehmen und 
Handwerkern und im Anschluss daran die Über-
nahme der Bauaufsicht. Ebenso besteht die Mög-
lichkeit, dass er nach Fertigstellung des Bauvor-
habens die Baukosten abrechnet, die Endabnahme 
protokolliert und bei eventuellen Mängeln für die 
Nachbesserung Sorge trägt beziehungsweise Ge-
währleistungsansprüche durchsetzt.

Die Kosten für die Tätigkeit sind in der Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
geregelt. Die Höhe des Honorars richtet sich ins-
besondere nach

• dem Umfang der Leistung,

• den anrechenbaren Kosten,

• der Schwierigkeit der Bauaufgabe.

Falls Sie einen Architekten oder Ingenieur beauf-
tragen wollen, finden Sie Adressen in der Architek-
tenliste der Architektenkammer Baden-Württem-
berg beziehungsweise in der Mitgliederliste der 
Ingenieurkammer Baden-Württemberg sowie im 
Branchenverzeichnis des Telefonbuchs für jene In-
genieure, die nicht Mitglieder einer Kammer sind.

BARRIEREFREIES BAUEN

Barrierefreies Wohnen ist das selbstbestimmte 
Wohnen in allen Lebensphasen. Der gebaute Le-
bensraum soll für alle Menschen und insbesondere 
für ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Behin-
derungen, klein- und großwüchsige Menschen si-
cher und unabhängig von fremder Unterstützung 
nutzbar sein. Mit der Planung des barrierefreien 
Bauens und Wohnens leisten Sie einen Beitrag für 
die Zukunft.

4.2 uMbau - sanierunG - ModernisierunG

Wollen Sie ein Gebäude umbauen, sanieren oder 
modernisieren? Je nach Umfang und Art der Bau-
maßnahmen benötigen Sie auch dafür eine Ge-
nehmigung. Wenn Sie den Umbau eines Gebäudes 
planen, sollten Sie sich daher frühzeitig bei Ihrer 
Baurechtsbehörde erkundigen, was zu beachten ist.

Unter Modernisierung werden bauliche Maßnah-
men verstanden, die

•  den Gebrauchswert des Wohnraums oder des 
Wohngebäudes nachhaltig erhöhen,

•  die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer 
verbessern oder

•  nachhaltig Einsparungen von Energie oder Was-
ser bewirken.

Auch bei einem Umbau, einer Sanierung oder Mo-
dernisierung müssen Sie die öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften (z.B. Brandschutzbestimmungen und 
Abstandsflächen) beachten.

ENERGIEAUSWEIS

Der Energieausweis für bestehende Gebäude hilft 
Mietern und Käufern, vergleichbare Informatio-
nen über die energetische Qualität von Gebäuden 
zu erlangen.

Auf den Seiten Zukunft Altbau des Umweltmi-
nisteriums finden Sie Informationen zum Thema 
„Energieeinsparung“, insbesondere zur Wärme-
dämmung, zum Energieausweis und zu den För-
dermitteln. Nützliche Tipps, wie Sie im Alltag ohne 
großen Aufwand Energie sparen können, geben 
das Energie-Sparbüchle und die Broschüre „Ener-
giesparen im Haushalt“ des Umweltministeriums.

ERNEUERBARE ENERGIEN

Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz des Bun-
des und das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWär-
meG) in Baden-Württemberg wurden mit dem 
Ziel verabschiedet, den Ausstoß klimaschädlicher 
Treibhausgase zu verringern und begrenzte Ener-
gieressourcen (Öl, Gas und Kohle) zu schonen.

Die Regelungen des Landes-EWärmeG für beste-
hende Wohngebäude gelten seit dem 1. Januar 
2010. Für bestehende Wohnbauten ab 50 Quad-
ratmetern müssen zehn Prozent des Energiebe-
darfs für Heizung und Warmwasser durch den 
Einsatz von erneuerbaren Energien (Biomasse, 
Sonnenenergie, Erdwärme, Bioöl und Biogas) ge-
deckt werden, sofern die Heizungsanlage ausge-
tauscht wird.
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4. PlanunG der bauMassnahMe

Ausnahmen von der Erfüllung der Anforderungen 
gibt es nur, wenn

•  andere öffentlich-rechtliche Vorschriften der Er-
füllung entgegenstehen,

• eine Umsetzung technisch nicht möglich ist,

•  der Umbau eine unbillige Härte für den Haus-
besitzer darstellt (z.B. wenn er selbst nicht über 
genügend finanzielle Mittel verfügt) oder

•  bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes er-
neuerbare Energien genutzt wurden.

Sie müssen die Anforderungen jedoch nur erfül-
len, wenn die zentrale Heizungsanlage ausge-
tauscht wird. Gas- oder Öletagenheizungen sind 
von den Bestimmungen ausgenommen.

Der Einbau von Heizungsanlagen, die erneuerbare 
Energien nutzen, wird auch finanziell gefördert. 
Einen Überblick über mögliche Förderungen fin-
den Sie im Abschnitt 2 „Baufinanzierung und För-
derungen“.

NUTZUNGSÄNDERUNG

Eine Nutzungsänderung steht grundsätzlich der 
Errichtung eines Gebäudes gleich: Beispielsweise 
kann es baugenehmigungspflichtig sein, wenn Sie 
eine Wohnung als Büro oder einen Speicher als 
Wohnraum nutzen. Eine Nutzungsänderung kann 
beispielsweise zur Folge haben, dass Sie mehr 
Stellplätze zur Verfügung stellen müssen.

In bestimmten Fällen ist eine Nutzungsände-
rung verfahrensfrei. Gegebenenfalls müssen Sie 
jedoch ein Baugenehmigungsverfahren (verein-

fachtes oder umfassendes Baugenehmigungs-
verfahren) oder ein Kenntnisgabeverfahren 
durchführen. Lassen Sie sich hierzu am besten 
von unserer Baurechtsbehörde beraten.

AUFTEILUNG EINES WOHNHAUSES - 
BEGRÜNDUNG VON WOHNUNGSEIGENTUM

Möchten Sie die Wohnungen Ihres Mehrfamili-
enhauses einzeln veräußern oder eine Wohnung 
auf Ihr Kind übertragen, benötigen Sie unter 
anderem eine Abgeschlossenheitsbescheinigung 
und einen Aufteilungsplan. Diese benötigen Sie 
bei Ihrer Erklärung gegenüber dem Grundbuch-
amt, dass das Eigentum an dem Grundstück 
aufgeteilt und an den einzelnen Wohnungen 
Wohnungseigentum begründet wird. Mit der 
Anlegung der sogenannten „Wohnungsgrund-
bücher“ wird die Teilung erst wirksam.

© roxcon - Fotolia.com
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5.1  PlanunGsrechtliche einordnunG  
des Grundstücks

Wie bereits in Abschnitt 3.1 ausführlich darge-
stellt, sollten Sie sich, bevor Sie ein Grundstück er-
werben, zunächst informieren, ob das betreffende 
Grundstück überhaupt in der von Ihnen geplanten 
Art und Weise nutzbar ist. Auskunft geben der 
Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan. Die 
Bebauungs- und Flächennutzungspläne liegen bei 
unserem Stadtplanungsamt zur Einsicht aus. Wei-
tergehende Erläuterungen geben wir Ihnen gerne.

Im Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Gemeinde 
die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in 
den Grundzügen dar. Aus dem Plan kann beispiels-
weise abgelesen werden, wo im Stadtgebiet Wohn-
bauflächen, Gewerbe- und Industriebauflächen, 
Grünflächen oder Verkehrsflächen geplant sind. In 
der dazugehörenden Begründung werden die Ziele 
der Planung und die Darstellungen des Flächennut-
zungsplans erklärt. Der Flächennutzungsplan bildet 
jedoch in der Regel keine Rechtsgrundlage für die 
Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens.

Im Bebauungsplan ist durch Zeichnung und Textteil 
festgesetzt, ob und in welcher Weise die Grundstü-
cke bebaubar sind. Sie finden beispielsweise Fest-
setzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, 
zur zulässigen Anzahl der Geschosse und zur zuläs-
sigen Dachform. In der dazugehörigen Begründung 
werden die Ziele der Planung sowie die zeichneri-
schen und textlichen Festsetzungen dargelegt.

Hinweis: Nicht für jedes Gebiet gibt es einen Be-
bauungsplan. Liegt Ihr Grundstück in einem Gebiet 
ohne Bebauungsplan, muss sich Ihr Bauvorhaben 
hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung 
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 
Liegt Ihr Grundstück im Außenbereich, kommt 
eine Bebauung regelmäßig nicht in Betracht.

5.2 das bauordnunGsrecht

Im Gegensatz zum Bauplanungsrecht ist das Bau-
ordnungsrecht nicht bundesweit einheitlich, sondern 
nach individuellem Landesrecht geregelt. In Baden-
Württemberg ist dies die Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg (LBO). Die Landesbauordnung 
wird durch Ausführungsvorschriften ergänzt. Das 
Bauordnungsrecht hat die Vermeidung von Gefahren 
zum Inhalt, die bei der Errichtung und dem Betrieb 
baulicher Anlagen entstehen können. Das Bauord-
nungsrecht stellt vor allem an die Standsicherheit, 
die Verkehrssicherheit und an den Brandschutz von 
baulichen Anlagen besondere Anforderungen.

Die Baurechtsbehörde bedient sich ausschließlich der 
Vorschriften, die zum öffentlichen Baurecht gehören.
Private Rechtsbeziehungen, etwa zwischen dem 
Bauherren und dem Grundstückseigentümer oder 
den Nachbarn, werden in der Regel nicht in die 
behördlichen Entscheidungen einbezogen.

Demzufolge ist eine Baugenehmigung immer 
dann zu erteilen, wenn einem Vorhaben öffent-
lich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

5.3 das baurechtliche verfahren

Welche behördlichen Genehmigungen benöti-
ge ich für die Errichtung eines Gebäudes? Brau-
che ich eine spezielle Erlaubnis, wenn durch das 
Bauvorhaben der Gehweg oder die Straße in 
Mitleidenschaft gezogen werden (z.B. durch das 
vorübergehende Abstellen eines Baucontainers)? 
Antworten auf diese und ähnliche Fragen finden 
Sie in diesem Abschnitt.

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) kennt das Kenntnisgabeverfahren, das ver-
einfachte Baugenehmigungsverfahren und das 
umfassende Baugenehmigungsverfahren. Dane-

ben gibt es eine Reihe verfahrensfreier Vorhaben, 
für die Sie keine vorherige Kontrolle der Bau-
rechtsbehörde benötigen.

Ob es sich um ein verfahrensfreies Bauvorhaben 
handelt, ob für Ihr Vorhaben ein Kenntnisgabever-
fahren ausreicht – in diesem Fall können Sie sich 
auch für ein Baugenehmigungsverfahren ent-
scheiden – oder ob eine vereinfachte oder umfas-
sende Baugenehmigung erforderlich ist, erfahren 
Sie bei unserer Baurechtsbehörde.

Liegt Ihr Bauvorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans, können Sie unter bestimmten 
Umständen mit einem Kenntnisgabeverfahren 
Zeit sparen. In diesem Fall haftet dann Ihr Ent-
wurfsverfasser für die Einhaltung öffentlich-
rechtlicher Vorschriften.

Wenn Sie beispielsweise ein Gartenhaus in einem 
Gartenhausgebiet bauen möchten, ist dieses in 
der Regel verfahrensfrei – Sie müssen weder einen 
Bauantrag stellen noch ein Kenntnisgabeverfahren 
durchlaufen. Sie sind jedoch immer dazu verpflich-
tet, alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu be-
achten (z.B. Abstandsflächen oder Baugrenzen).

Achtung: Ein Baubeginn ohne die gegebenenfalls 
erforderliche Genehmigung ist eine Ordnungs-
widrigkeit und kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden. Hinzu kommt das Risiko, dass eine nicht 
genehmigungsfähige, jedoch begonnene Bau-
maßnahme wieder ganz oder teilweise beseitigt 
werden muss.

Um Ihr Bauvorhaben zu beschleunigen, sollten Sie 
darauf achten, dass der Genehmigungsbehörde 
vor allem die einzureichenden Unterlagen kom-
plett vorgelegt werden. Welche Unterlagen Sie 
einreichen müssen, lesen Sie in den entsprechen-
den Verfahrensbeschreibungen.

5. das öffentliche baurecht
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FLECHTMÖBEL – NATÜRLICH WOHNEN
Öffnungszeiten: Mo – Mi 10.00 –17.00 Uhr, 
Do – Fr 10.00 –18.00 Uhr,  Sa 10.00 –16.00 Uhr 
Flechtmanufaktur KATZ, Hoher-Baum-Weg 13, 
72202 Nagold, Telefon 07452.8476 - 0, katz-fl echt.de

Infrarotwärme - die Therapie für Ihren Rücken, auch zum Nachrüsten in Saunakabinen.

Saunen, Gartensaunen,
Solarien, Infrarotwärmekabinen
direkt vom Profi im Saunabau

Neue Homepage

Beratung und Ausstellung in:
Kreuzgasse 10
72218 Wildberg/Schönbronn
Tel. 0 70 54 / 56 00
Fax 0 70 54 / 85 42

www.kugel-sauna.de

rund uM haus und Garten

© Kzenon - Fotolia.com



6. die bauabwicklunG

Sobald Sie alle Genehmigungen eingeholt haben, 
können Sie die Baustelle einrichten. Mit der Aus-
führung genehmigungspflichtiger Vorhaben darf 
erst nach Erteilung des Baufreigabescheins (dem 
sogenannten „Roten Punkt“) begonnen werden. 
Bei Teilbaufreigaben, wenn also z.B. bis zur Ent-
scheidung des Bauantrags nur die Erd- und Grün-
dungsarbeiten freigegeben wurden, haben sich 
jeweils „halbe Punkte“ eingebürgert.

Mit kenntnisgabepflichtigen Vorhaben darf nach 
Ablauf einer Frist ab Einreichung der vollständigen 
Bauvorlagen (zwei oder vier Wochen) begonnen 
werden. 

Der letzte Schritt bei der Errichtung eines Gebäu-
des ist die Baufertigstellung. Was Sie bei einer 
Bauabnahme beachten müssen und welche Punk-
te ein Abnahmeprotokoll enthalten sollte, erfah-
ren Sie im nächsten Abschnitt.

Dabei ist die öffentlich-rechtliche Bauabnahme, 
die gegebenenfalls von der zuständigen Bau-
rechtsbehörde vorgeschrieben werden muss, von 
der privatrechtlichen Bauabnahme zu unterschei-
den, die vor allem im Rahmen der Gewährleistung 
eine Rolle spielt.

6.1 baufertiGstellunG

Wenn Sie ein Bauvorhaben fertiggestellt oder 
eine im Bau befindliche Immobilie erworben 
haben oder Arbeiten an Ihrem Bau nicht nach-
vollziehen können, können Sie eine Baukontrolle 
von einem unabhängigen Bausachverständigen 
durchführen lassen.

Der Bausachverständige prüft beispielsweise, 
ob alle technischen Baubestimmungen gemäß 
der „Verdingungsverordnung für Bauleistun-

© auremar - Fotolia.com
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gen“ (VOB) eingehalten wurden. Mithilfe einer 
solchen Baukontrolle können Mängel frühzeitig 
erkannt und behoben werden.

Eine Liste von Bausachverständigen finden Sie 
beispielsweise auf den Seiten des Arbeitskreises 
Bausachverständige im Bund Deutscher Bau-
meister, Architekten und Ingenieure Baden-
Württemberg e.V. (AKBSV im BDB).

Es wird zwischen behördlicher und privater Bau-
abnahme unterschieden.

Die private Bauabnahme, das heißt die Bauab-
nahme durch den Bauherrn, ist ein ganz wich-
tiger Zeitpunkt. Mit der Abnahme geht unter 
anderem die Beweislast für eventuelle Baumän-
gel auf den Bauherrn über, die Verjährungsfrist 
beginnt zu laufen (Gewährleistung) und in der 
Regel wird die Schlusszahlung fällig. Die Abnah-
me kann stillschweigend (z.B. durch Einzug in das 
Haus) erfolgen.

Daneben gibt es nach der „Verdingungsordnung 
für Bauleistungen“ noch die ausdrückliche, fiktive 
und die förmliche Abnahme. Voraussetzung der 
Bauabnahme ist die Fertigstellung und Mangel-
freiheit des Gebäudes oder einer erbrachten Bau-
leistung.

Wurde auf Grundlage der „Verdingungsordnung 
für Bauleistungen“ im Bauvertrag eine förmliche 
Abnahme vereinbart, sollten Sie ein Abnahmepro-
tokoll mit folgendem Inhalt erstellen:

• Titel „Bauabnahme gemäß VOB/B § 12“

•  Adresse des Bauherrn (Anschrift Baustelle, 
Name des Bauherrn)

•  Adresse des Auftragnehmers (z.B. Handwerker, 
Bauunternehmer)

• Auftragsnummer und Datum des Bauvertrags

•  Bezeichnung der abzunehmenden Leistung  
(z.B. Elektroarbeiten)

• Teilnehmer der Baubegehung

• Beginn und Fertigstellung der Bauleistung

• Datum und Ort der Abnahme

•  exakte Benennung der bei der Abnahme  
festgestellten Mängel

• Terminvorgabe für die Mängelbeseitigung

• Einwände des Auftragnehmers

•  Unterschrift des Auftraggebers und Auftrag-
nehmers oder deren Vertreter

Bei der behördlichen Bauabnahme überprüft 
die Bauaufsichtsbehörde die Einhaltung der 
Bauvorschriften in baurechtlicher und bautech-
nischer Hinsicht. Für den Großteil der Bauvor-
haben finden nur stichprobenartige Kontrollen 
statt. Unabhängig von einer behördlichen Bau-
abnahme ist die Überprüfung von Brandsicher-
heit und sicherer Abführung der Verbrennungs-
gase bei Feuerungsanlagen; sie erfolgt durch 
den Bezirksschornsteinfegermeister vor der In-
betriebnahme.

Hinweis: Wenn das Gebäude neu errichtet wur-
de, müssen Sie als Bauherr dies der zuständigen 
Vermessungsbehörde beim Landratsamt Calw 
anzeigen.

© Jan Jansen - Fotolia.com
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7. denkMalschutz und denkMalPfleGe

Was muss ich wissen, wenn ich ein Gebäude 
kaufen möchte, das unter Denkmalschutz steht? 
Brauche ich eine spezielle Genehmigung, wenn 
ich mein unter Denkmalschutz stehendes Haus 
umbauen möchte?

Solche und andere Fragen stellen sich demjenigen, 
der ein denkmalgeschütztes Gebäude besitzt oder 
erwerben will.

Im Kapitel „Schutz von Kulturdenkmalen“ erfah-
ren Sie,

•  welche Aufgabe Denkmalschutz und Denkmal-
pflege haben,

• was ein Kulturdenkmal ist,

•  wann für eine Baumaßnahme an einem denk-
malgeschützten Gebäude eine Genehmigung 
benötigt wird und

•  welche Pflichten Eigentümer und Besitzer eines 
Kulturdenkmales erfüllen müssen.

Für die Erhaltung eines Kulturdenkmals können 
Sie als Eigentümer oder Besitzer eine finanzielle 
Unterstützung erhalten. Alles Wissenswerte hierzu 
finden Sie im Kapitel „Denkmalförderung“.

7.1 schutz von kulturdenkMalen

Kulturdenkmale sind alle Sachen, an deren Erhal-
tung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder 
heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches 
Interesse besteht. Darunter fallen insbesondere:

•  Baudenkmale (z.B. historisch aussagekräftige 
Gebäude verschiedener Bauepochen, Kirchen, 
Schlösser, Burgen, historische Gärten)

•  bewegliche Kulturdenkmale (z.B. Gemälde, Skulp-
turen, Grabsteine, Möbelstücke, Sammlungen)

•  Bodendenkmale (z.B. Gräber, Keramiken, Mün-
zen, Siedlungsreste, Grabhügel)

Auch die Umgebung eines Kulturdenkmals oder 
Straßen-, Platz- und Ortsbilder können als soge-
nannte „Gesamtanlagen“ Gegenstand des Denk-
malschutzes sein.

Kulturdenkmale werden in Denkmallisten erfasst. 
Aber auch nicht erfasste Objekte können Kultur-
denkmale sein, wenn sie die oben aufgeführten 
gesetzlichen Kriterien erfüllen.

Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege ist es, Kulturdenkmale zu bewahren 
und zu pflegen, insbesondere den Zustand der 
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Kulturdenkmale zu überwachen und Gefährdun-
gen abzuwenden. Ziel des Denkmalschutzes ist 
es, die originale Bausubstanz und das historische 
Erscheinungsbild möglichst weitgehend zu er-
halten, indem Kulturdenkmale vor Verfälschung, 
Beschädigung, Beeinträchtigung oder Zerstörung 
geschützt und auf Dauer erhalten werden.

Maßnahmen an einem Kulturdenkmal, die in die 
Substanz eingreifen oder das Erscheinungsbild 
beeinträchtigen können, erfordern eine vorherige 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung. Bei Kul-
turdenkmalen von besonderer Bedeutung gilt das 
auch für bauliche Maßnahmen in der Umgebung 
eines Kulturdenkmals (z.B. wenn auf einem Nach-
bargebäude eine Solaranlage installiert werden 
soll). Ob ein Kulturdenkmal eine besondere Bedeu-
tung hat, wird von der Denkmalschutzbehörde in 
einem besonderen Verfahren festgestellt. Kultur-
denkmale von besonderer Bedeutung genießen 
einen zusätzlichen Schutz durch Eintragung in 
das Denkmalbuch. Ist für das Bauvorhaben eine 
Baugenehmigung erforderlich, muss die Denkmal-
schutzbehörde zustimmen.

Als Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkma-
len treffen Sie besondere Pflichten. Beispielsweise 
müssen sie

•  Ihr Kulturdenkmal im Rahmen des Zumutbaren 
erhalten und pfleglich behandeln,

•  der zuständigen Denkmalschutzbehörde Aus-
künfte erteilen, wenn dies zum Schutz des Kul-
turdenkmales nötig ist.

7.2 denkMalförderunG

Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen 
sind verpflichtet, diese im Rahmen des Zumutba-
ren zu erhalten. Hierzu trägt das Land im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mit 
Zuschüssen und Steuererleichterungen bei.

7.2.1 DENKMALFÖRDERUNG DURCH ZUSCHÜSSE

Das Land Baden-Württemberg gewährt den Ei-
gentümern, Besitzern oder Bauunterhaltungs-
pflichtigen eines Kulturdenkmals finanzielle 
Zuwendungen für die Erhaltung und Pflege von 
Kulturdenkmalen.

Förderfähig sind Maßnahmen, die der Sicherung, 
der Instandsetzung und der Unterhaltung des Kul-
turdenkmals dienen und überwiegend aus denk-
malpflegerischen Gründen notwendig werden. 
Dabei wird der denkmalbedingte Mehraufwand 
gefördert, also die Maßnahmen, die den üblichen 
Aufwand bei vergleichbaren nicht denkmalge-
schützten Objekten übersteigen.

7.2.2  DENKMALFÖRDERUNG  
DURCH STEUERERLEICHTERUNGEN

Neben der unmittelbaren Förderung durch Zu-
schüsse wird die Erhaltung von Bau- und Kultur-
denkmalen auch steuerlich begünstigt.

Um die steuerlichen Vergünstigungen für Denk-
malschutz und Denkmalpflege in Anspruch 
nehmen zu können, benötigen Sie eine spezielle 
Bescheinigung, die Sie dem Finanzamt vorlegen 
müssen.
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Mauerwiesenstraße 1 · 71131 Jettingen
Telefon (0 74 52) 7 53 94

www.pre-bau.de · info@pre-bau.de

Komfortabel leben und wohnen im Alter

Leben Sie Gemütlichkeit in Jettingen
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